


auch aus diesem Grund ist die Beachtung des Sonn- und Feiertagsschutzes von be-

sonderer Bedeutung.

Die verschiedenen Entscheidungen von Bundesverfassungsgericht, Bundesverwal-

tungsgericht und Hessischem Verwaltungsgerichtshof haben klargestellt, dass Ausnah-

men von der Sonn- und Feiertagsruhe einem dem Sonntagsschutz gerecht werdenden

Sachgrund bedürfen und weder ein wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstel-

leninhaber noch ein alltägliches Erwerbsinteresse potenzieller Käufer alleingenügen.

Nach § 2 HLöG sind Verkaufsstellen Ladengeschäfte aller Art, insbesondere Apothe-

ken, Tankstellen, Verkaufseinrichtungen auf Bahnhöfen und Flughäfen, Ladenge-

schäfte von Genossenschaften, von landwirtschaftlichen Betrieben und Hofläden sowie

Verkaufsstände und -buden, Kioske, Basare und ähnliche Einrichtungen, falls in ihnen

von einer festen Stelle aus ständig Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten wer-

den. Die Verkaufsstellen dürfen werktags von 0 bis 24 Uhr öffnen. Nach § 3 Abs. 2

HLöG müssen die Verkaufsstellen u.a. an Sonn- und Feiertagen geschlossen sein.

Ausnahmen vom Schließungsgebot werden in § 4 HLöG geregelt. Weitere Öffnungs-

möglichkeiten an Sonn- und Feiertagen von Verkaufsstellen über die derzeit mögli-

chen, würde eine deutliche Ausweitung der Sonn- und Feiertagsöffnung bedeuten.

Hessen hat mit seinem HLöG im Vergleich mit anderen Ländern sehr liberale Öff-

nungszeiten. An sechs Tagen in der Woche können die Geschäfte rund um die Uhr ge-

öffnet haben — dies berücksichtigt die modernen Lebens- und Arbeitsverhältnisse der
Verbraucherinnen und Verbraucher und erhöht die Attraktivität des stationären Einzel-

handels.

Insbesondere vor dem Hintergrund einer sehr liberalen Regelung der Ladenöffnungs-

zeiten ist der Schutz des Sonntags als Tag der Ruhe und um Zeit mit der Familie ver-

bringen zu können, besonders wichtig. Einer weiteren Liberalisierung wären verfas-

sungsrechtlich enge Grenzen gesetzt. Die Ladenöffnung an Sonntagen muss die Aus-

nahme bleiben. Für die Ausnahme vom Sonntagsschutz muss ein gewichtiger Grund

vorliegen. Die Rechtsprechung hat hier bereits einige Voraussetzungen definiert:




